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Neue Gesetze mit mehr 
Vernunft erarbeiten!  

KOMMENTAR
Gesetze und Verordnungen
bilden die Grundlage für das
geordnete Miteinander in un-
serer Gesellschaft. Da das ge-
sellschaftliche und wirtschaft-
liche Leben mit seinen Wert-
vorstellungen ständigen Ver-
änderungen unterworfen ist,
muss auch der rechtliche Rah-
men von Zeit zu Zeit korrigiert
und angepasst werden.

Wichtig ist dabei: Das Re-
gelwerk muss überschaubar bleiben. 

Bewährtes ist also zu wahren, Überflüs-
siges aufzuheben und Neues auf das wirk-
lich notwendige Maß zu beschränken.
Schließlich müssen Aufwand und Nutzen
in angemessenem Verhältnis zueinander
stehen. 

Doch je größer die Interessenvielfalt
und je komplizierter die Materie ist, desto
schwieriger scheint es für den Gesetzgeber
zu sein, die „richtige“ Entscheidung zu
treffen. Das erleben wir zurzeit im Zu-
ständigkeitsbereich des Landwirtschafts-
ministeriums. Anders sind verschiedene
Gesetzesinitiativen der letzten Zeit jeden-
falls kaum zu erklären. 

Ein Beispiel ist die überraschende dras-
tische Absenkung der BImSch-Grenzwer-
te im so genannten Artikelgesetz aus dem
Jahre 2001. Eine völlig überzogene Maß-
nahme mit erheblichen zusätzlichen Be-
lastungen nicht nur für kleine Betriebe,
sondern auch für die Behörden. Es ist
nicht zu erkennen, wer hieraus Nutzen
ziehen soll. Auch das Verfütterungsverbot
für tierisches Eiweiß aus dem gleichen
Jahr gehört in die Auflistung schwer
nachvollziehbarer Gesetzesinitiativen. 

Doch damit nicht genug: Jüngste Bei-
spiele sind die Maßnahmen im Bereich des
Arzneimittelrechts genauso wie die Mel-
deverpflichtung für eine zentrale Schwei-
nedatenbank und die Salmonellenverord-
nung. Auch die unglaubliche Verzöge-
rung der Umsetzung von EU-Tierschutz-
recht im Bereich der Schweinehaltung
passt in das skizzierte Bild eines offen-
sichtlich überforderten Gesetzgebers. 

Wie ist es anders zu erklären, dass man
sich beim elften Arzneimitteländerungs-
gesetz, dem so genannten TAMNOG, nicht
die Zeit genommen hat, eine Anhörung
der Wirtschaft durchzuführen, den massi-
ven Protesten nachzugehen und die Prak-
tikabilität sowie die Konsequenzen im
Vorfeld zu prüfen. Das Gleiche gilt für 
die Schweine-Datenbank. Niemand hat 
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sie gewollt; trotzdem haben die
Bundesländer einer Änderung
der Viehverkehrs-Verordnung
zugestimmt, um die entsprechen-
de EU-Forderung fristgerecht
umzusetzen. Bei einem rechtzei-
tigen Bemühen wäre vielleicht
eine sinnvollere Ausgestaltung
möglich gewesen. Jetzt besteht
das Problem, den Betroffenen zu
erklären, warum sie melden und
den Aufwand dann noch selbst
bezahlen sollen.

Auch die seit Jahren geplante und kürz-
lich erneut im Entwurf vorgelegte Salmo-
nellenverordnung lässt sich hier einord-
nen. Zwar wurde das Konzept ursprüng-
lich gemeinsam mit der Wirtschaft erar-
beitet. Zwischenzeitlich ist die Salmonel-
lenüberwachung jedoch als Bestandteil in
das freiwillige QS-Programm aufgenom-
men worden, so dass es – zumindest für
die QS-Betriebe – keiner Verordnung
mehr bedarf. Hinzu kommt, dass der Ver-
ordnungsentwurf Probleme enthält, die
im Rahmen des QS-Programms bereits ge-
löst worden sind.

Eine neue Tierschutz-Schweinehal-
tungsverordnung ist seit dreieinhalb Jah-
ren überfällig. Einzelne Bundesländer ha-
ben zwischenzeitlich versucht, diese Lü-
cke durch Erlasse auszufüllen und hierbei
eigene Vorstellungen eingebracht. Wo soll
das hinführen, wenn jedes Land Vorgaben
der EU und des Bundes nach eigenem
Gutdünken auslegt und modifiziert? Die
Rechts- und Planungssicherheit für die
Landwirte bleiben auf der Strecke und da-
mit auch viele Bauvorhaben. Wen wun-
dert es, wenn dann über mangelndes
Wirtschaftswachstum und Arbeitslosig-
keit geklagt wird? 

Das Vertrauen in die Objektivität des
Staates und dessen Fähigkeit, Probleme
befriedigend zu lösen, schwindet. Letzt-
lich ist aber der Gesetzgeber nur ein Spie-
gelbild unserer Gesellschaft. Vielleicht
sollten wir stärker als bisher versuchen,
frühzeitig selbst Probleme zu erkennen
und Lösungen zu entwickeln. 

Das erfordert aber die Bereitschaft zum
konstruktiven Dialog: Erzeuger mit der
Schlachtbranche, Tierärzte mit Tierhal-
tern, Praxis mit Wissenschaft und Ver-
waltung und nicht zuletzt Produzenten
mit Verbrauchern! Einen Versuch ist es
allemal wert, um den Problemen der Ge-
setzgebung so zuvorzukommen. 
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